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Einladung
Liebe Gottenheimer, liebe Musikfreunde, 
am Samstag, den 14. Januar 2017 veranstaltet der Musikverein Gottenheim sein traditionelles Neujahrskonzert,
welches nunmehr zum neunten Mal in der Bötzinger Festhalle stattfindet. 
Beginn ist um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr). 
Konzertkarten  sind an der Abendkasse in ausreichender Anzahl erhältlich (Preis: 8,00 €). 
Es bietet sich Ihnen auch in diesem Jahr die einmalige Gelegenheit, mit uns das facettenreiche Spektrum der 
symphonischen Blasmusik zu erleben. Von Originalwerken für Blasorchester über Filmmusik und Polka, bis hin zu 
Rock & Pop, decken wir zahlreiche Genres der Blasmusik ab. 
Freuen Sie sich auf imposante Klänge des Gesamtorchesters sowie einzigartige solistische Instrumental- und 
Gesangsdarbietungen.
Mit diesem vielfältigen Konzertprogramm sprechen wir sowohl die jüngere als auch die ältere Generation an und 
sind uns sicher, für jeden Musikgeschmack genau das Richtige zu bieten. 
Mit den kostenlosen Bustransfers – von Gottenheim nach Bötzingen und zurück – beginnen und beenden Sie 
auch dieses Mal Ihren Konzertbesuch gewohnt komfortabel.
Abfahrt Bus:
Kronenplatz: 17:50 Uhr 18:20 Uhr 18:50 Uhr 
St. Stephan: 17:53 Uhr 18:23 Uhr 18:53 Uhr 
Buchheimerstr.: 17:56 Uhr 18:26 Uhr 18:56 Uhr 
Festhalle Bö.: 18:05 Uhr 18:35 Uhr 19:05 Uhr 
Rückfahrten nach dem Konzert gemäß Ansage am Konzertabend! 
Weitere Hinweise zum Konzert und zum Musikverein, finden Sie darüber hinaus 
unter www.gottenheim.de/Musikverein/ sowie auf unserer Facebook-Seite.
Wir würden uns freuen, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen! 
Ihr Musikverein Gottenheim e.V.
Michael Thoman 
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Traditioneller Neujahrsempfang der Gemeinde Gottenheim 
Das Positive in den Vordergrund stellen 
Mit einer chinesischen Geschichte 
machte Bürgermeisterstellvertreter 
Kurt Hartenbach am Dienstagabend 
beim Neujahrsempfang der Gemein-
de in der Turnhalle deutlich, auf was 
es bei einer Gemeinde ankommt: 
Sieht ein Bürger oder eine Bürgerin 
die Menschen und die Geschehnis-
se in der Heimatgemeinde positiv, 
so wird das auch überall auf der Welt 
so sein. Auf den Blickwinkel kommt 
es also an, wenn ein Gemeinwesen 
sich gut und zum Wohle der Bürger 
entwickeln soll. Diese Position nahm 
auch Bürgermeister Christian Ries-
terer ein, der am Ende seiner Neu-
jahrsansprache folgendes Fazit zog: 
„Ich halte es für sehr wichtig, dass wir 
alle die vielen verschiedenen The-
menfelder ganzheitlich betrachten. 
Sie haben alle einen Zusammenhang, 
denn alles was wir tun, hat ein „gro-
ßes Ganzes“ und das heißt Gotten-
heim, unsere Gemeinde, unser Dorf.“ 
Der Bürgermeister betonte „Wir ma-
chen alles, um die Lebensqualität, 
die Zufriedenheit, das Wohlbefinden 
und die Sicherheit in Gottenheim wei-
ter auszubauen und um Gottenheim 
noch attraktiver und fit für die Zukunft 
zu machen.“ Das ehrenamtliche En-
gagement in den Vereinen, in den 
Bürgergruppen und überall in der 
Gemeinde sei ein wichtiger Faktor, 
um in Gottenheim das Wohlbefinden 
und die Lebensqualität der Bürger 
zu sichern und weiter auszubauen. 
„Wir sind eine sehr aktive und attrak-
tive Gemeinde, wir haben ein gutes 
Sozialgefüge, eine gute und intakte 
Vereinsstruktur und wir haben ein tol-
les bürgerschaftliches Engagement. 
Wir alle können stolz sein auf unser 

Gottenheim“, so der Bürgermeister. 
Allen Engagierten in den Vereinen, 
Gruppen und Organisationen sag-
te der Bürgermeister ein herzliches 
Dankeschön. An Stellwänden konn-
ten die Gäste des Abends nach den 
Ansprachen und dem Anschnitt der 
Neujahrsbrezel das Jahr in Bildern 
Revue passieren lassen. 
Musikalisch umrahmt wurde der 
Neujahrsempfang mit beschwingten 
Musikstücken vom Akkordeonspiel-
ring Umkirch-Gottenheim unter der 
Leitung von Petra Krumm. Eröffnet 
wurde der Empfang mit einem Med-
ley von Elton-John-Hits. Dann ging 
die musikalische Reise im Laufe des 
Abends weiter - von La pulce D`Aqua, 
über Copacabana bis zu Carmencita. 
Die Bewirtung des Abends übernah-
men die Heimat- und Trachtengruppe 
Gottenheim sowie die Landfrauen. 
In seinem Rückblick schaute Bür-
germeister Christian Riesterer, der 
gemeinsam mit seiner Ehefrau An-
drea Haas alle Gäste des Empfangs 
am Eingang zur Halle persönlich be-
grüßte, auf die wichtigsten Ereignisse 
des vergangenen Jahres zurück. Der 
Bürgermeister nannte als wichtige 
Projekte im Freizeitbereich die Rad-
wegenetzerweiterung, die Planung 
der Platzgestaltung an den Bächen 
beim Narrenbrunnen, die im Früh-
jahr realisiert werden soll, die Neu-
gestaltung des Tunibergspielplatzes 
zu einem Mehrgenerationenplatz und 
den Wochenmarkt, der durch neue 
Beschicker attraktiv bleibe. „Der 
Wochenmarkt am Rathaus ist nicht 
mehr wegzudenken, er ist ein sozia-
ler Treffpunkt für Jung und Alt. Jeden 
Dienstag wird das Dorf noch lebendi-

ger“, so Riesterer. Der Bürgermeister 
nannte als wichtige Projekte in 2016 
auch die Sanierung des Rasensport-
platzes und im kulturellen Bereich 
das zehnjährige Bestehen der BE-
Gruppe BürgerScheune. Die Vereine 
hätten zudem wieder ein tolles Hah-
leraifest auf die Beine gestellt. „Das 
Fest ist Werbung über die Grenzen 
von Gottenheim hinaus.“ 
Projekte die Gottenheim auch dieses 
Jahr und darüber hinaus beschäfti-
gen würden, seien die Elektrifizierung 
der Breisgau S-Bahn mit Umbau des 
Bahnhofs Gottenheim, der Weiterbau 
der B-31 West bis Breisach sowie die 
Planung und der Bau eines Entwäs-
serungskanals im Hinterfalter. 
Für Gottenheim richtungsweisend sei 
die Entscheidung des Gemeinderates 
zur Modifizierung des Konzeptes zur 
sozialen Ortsmitte gewesen. „Jetzt 
können wir den neuen Kindergarten 
auf dem Bolzplatz planen und reali-
sieren – mehr wäre derzeit für Got-
tenheim finanziell nicht machbar“, so 
Riesterer. Auch die Erweiterung des 
Gewerbegebietes sei eine Zukunfts-
aufgabe. Finanziell stehe Gottenheim 
derzeit gut da, der Bürgermeister 
warnte aber vor Euphorie: „Wir sind 
eine gesunde Gemeinde, aber trotz-
dem ist Vorsicht und Weitsicht gebo-
ten.“
Die größten Projekte für Gottenheim 
seien mittelfristig der Bau des Kinder-
gartens für rund 3,5 Millionen Euro, 
die Elektrifizierung der Bahn und der 
Umbau des Bahnhofs (Gemeindean-
teil etwa eine Million Euro) sowie der 
Hochwasserschutz.
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Besonders gefreut habe ihn 2016 die 
hohe Beteiligung der Jugendlichen 
an den beiden Jugendhearings und 
die ersten guten Ergebnisse in der Ju-
gendarbeit; besonders enttäuscht sei 
er über die unangemessenen Reak-
tionen zur Flüchtlingsunterbringung, 
auch mit Angriffen auf ihn persön-
lich, gewesen, so der Bürgermeister, 
der dem Helferkreis für Flüchtlin-
ge herzlich für ihre Arbeit dankte. 
Nach einem Ausblick auf 2017 und 

die kommenden Jahre, bei dem der 
Bürgermeister unter anderem die 
Kindergarten-Planung, die Planung 
der Bebauung an der Bahnhofsach-
se und ein Konzept für „Wohnen im 
Alter“ beim alten Kindergarten, den 
Umbau des Bahnhofs mit Elektrifizie-
rung der Bahn, die Bachgestaltung, 
den Ausbau der U-3-Betreuung und 
die Beleuchtung der St. Stephans-
Kirche nannte, kündigte der Bürger-
meister die Gründung einer BE-Grup-

pe Klimaschutz an. 
Nach der Ansprache des Bürger-
meisters sowie den Grußworten von 
Bürgermeisterstellvertreter Kurt Har-
tenbach, Vereinssprecher Clemens 
Zeissler und Jörg Armbruster vom 
Gewerbeverein Gottenheim, wurde 
die Neujahrsbrezel angeschnitten. 
Bei Gottenheimer Wein und Gebäck 
zogen die Bilder des Jahres anschlie-
ßend die Aufmerksamkeit der Bürge-
rinnen und Bürger auf sich. 
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Silvesterumtrunk bei Glühweinwetter 
Der Silvesterumtrunk der BE-Grup-
pe BürgerScheune ist nach zehn 
Jahren für viele Gottenheimer ein 
fester Termin im Jahreskalender. 
Auch am 31. Dezember 2016 fan-
den sich bei winterlichen Tempera-
turen viele Bürgerinnen und Bürger 
mit Gästen im Rathaushof ein, um 
gemeinsam das Jahr ausklingen 
zu lassen, bevor in privater Atmo-
sphäre weiterfeiert wurde. Richtiges 
Glühweinwetter – kalt aber trocken 
- erwartete die Gäste beim Umtrunk 
im Rathaushof. Zum Aufwärmen gab 
es weißen oder roten Glühwein vom 
Badischen Winzerkeller und einen 
hausgemachten leckeren Punsch. 
Mit Sekt konnte darüber hinaus auf 
das neue Jahr angestoßen werden. 
Zur Stärkung wurden Neujahrsbre-
zeln von der Bäckerei Zängerle ge-
reicht. Auch Erich Lauble steuerte 
als Spende wieder eine selbst ge-
backene Neujahrsbrezel bei, wofür 

sich die BürgerScheunler ganz herz-
lich bedanken. 
„Die Stimmung im Rathaushof war 
einfach toll, die Gäste – unter ihnen 
auch Bürgermeister Christian Rieste-
rer und seine Frau Andrea Haas sowie 
einige Gemeinderäte und Vereinsvor-
stände – unterhielten sich angeregt. 
Das Jahr 2016 – in dem die BE-Grup-
pe und die Bürgerscheune auch das 
zehnjährige Bestehen feierten – war 
schließlich angefüllt mit vielen Ereig-
nissen und es gab viel zu erzählen. So 
schön kann ein Jahr zu Ende gehen!“, 
so Werner Jäckisch, Mitglied der BE-
Gruppe und Fotograf bei vielen An-
lässen in der Bürgerscheune – auch 
beim Silvesterumtrunk 2016. Die 
BürgerScheunler bedanken sich für 
den regen Besuch beim Silvesterum-
trunk und für die großzügigen Spen-
den, die im Sparschwein landeten. 
Allen Bürgerinnen und Bürgern von 

Gottenheim wünscht die BE-Gruppe 
BürgerScheune ein gutes neues Jahr 
2017, verbunden mit einem herzli-
chen Dank für die Unterstützung und 
die Treue im Jahr 2016. 
Auch im neuen Jahr hat die BE-Grup-
pe wieder ein attraktives Programm 
zusammengestellt. Der Flyer ist wei-
terhin im Rathaus erhältlich und kann 
auch im Internet unter www.gotten-
heim.de heruntergeladen werden. 
Neben den kulturellen Veranstaltun-
gen am dritten Donnerstag im Monat, 
richten die Vereine und Gruppen in 
Gottenheim wieder am ersten Sonn-
tag jeden Monats einen Café-Treff in 
der Bürgerscheune aus. Die Januar-
veranstaltung mit Tobias Hauser ist 
bereits ausverkauft. Für alle anderen 
Kulturveranstaltungen gibt es weiter-
hin Karten im Vorverkauf bei Zehn-
grad, der Verkaufsstelle der WG Got-
tenheim in der Hauptstraße. 
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Einladung zum Schnuppertanzabend in der Bürgerscheune heute Abend 
BE-Gruppe BürgerScheune lädt heute, 13, Januar, zum Schnuppertanzabend ein 
Heute Abend, Freitag, 13. Januar, lädt die BE-Gruppe 
BürgerScheune zum Schnuppertanzabend in der Bür-
gerscheune im Rathaushof ein. Von 20 Uhr bis 22 Uhr 
können alle Interessierten mit Silvia und Uwe ihre Tanz-
künste auffrischen oder erste Erfahrungen im Paartanz 
sammeln. Der Eintritt ist frei, es wird ein Unkostenbeitrag 
für die Gema-Gebühren von 2 Euro pro Person erhoben. 
Für Getränke sorgt die BE-Gruppe BürgerScheune. 
Allen Interessierten, die früher schon einmal einen Tanz-

kurs besucht aber ihre Schritte wieder verlernt haben, 
bieten die erfahrenen Tänzer Silvia und Uwe eine Auffri-
schung in den Paartänzen langsamer Walzer und Disco-
Fox an. Falls die Zeit noch reicht, wird wahlweise Jive oder 
Rhumba angeleitet. Nicht Perfektion, sondern Spaß an 
der Bewegung zur Musik soll an diesem Abend im Vorder-
grund stehen. Bei Interesse können weitere Tanzabende 
oder ein Tanzkurs in der Bürgerscheune folgen. Die Bür-
gerScheunler freuen sich über viele tanzfreudige Gäste. 

Jahresendabrechnung für 
die Wasser-/Abwasserge-
bühren 2016
Die Jahresendabrechnungen der 
Wasser-/Abwassergebühren für 2016 
werden derzeit an die Hauseigentü-
mer zugestellt.
Der Rechnungsbetrag für die Was-
ser-/Abwasserendabrechnung 2016 
ist bis zum 30.01.2017
zur Zahlung fällig. Die neuen Vor-
auszahlungen zum 30.03., 30.06 und 
30.09. ersehen Sie aus Ihrem Be-
scheid. Bitte prüfen Sie die neuen 
Vorauszahlungen sorgfältig. Soweit 
bei Ihnen keine Vorauszahlungen 
aufgeführt sind und Sie im Jahr 2016 
jedoch in einen Neubau oder neu zu-
gezogen sind, setzen Sie sich umge-
hend mit uns in Verbindung. 
Sofern eine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, werden wir die ent-
sprechenden Beträge abbuchen. Bei 
Überweisungen bitten wir Sie unbe-
dingt Ihr Buchungszeichen 5.8888._ _ 
_ _ _ _ . _ anzugeben.
Sollten Sie zu Ihrer Veranlagung 
noch Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an Frau Kaltenbach, Tel. 9811-
19, j.kaltenbach@gottenheim.de
Rechnungsamt

Grundsteuerjahres-
bescheide 2017 
Derzeit werden die Grundsteuerjah-
resbescheide für 2017 zugestellt. Es 
wurden nur Grundsteuerjahresbe-
scheide erstellt, sofern es im Jahr 
2016 zu einer Neuanlage oder Verän-
derung gekommen ist. 
Auskünfte erteilt Ihnen Frau We-
ber unter Tel. 9811-16 oder e-mail 
ch.weber@gottenheim.de
Rechnungsamt/Steueramt

Öffentliche Bekanntmachung für die Grundsteuerzahler der 
Gemeinde Gottenheim
Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2017
Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes in der derzeit gültigen 
Fassung wird die Grundsteuer für die-
jenigen Steuerschuldner, die für das 
Kalenderjahr 2017 die gleiche Grund-
steuer wie für das Kalenderjahr 2016 
an die Gemeinde Gottenheim zu ent-
richten haben, hiermit öffentlich fest-
gesetzt. Mit dem Tag dieser Bekannt-
machung treten für die genannten 
Steuerschuldner die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tag ein schriftlicher Grundsteu-
erbescheid für das Kalenderjahr 2017 
zugegangen wäre. Die Grundsteuer 
2017 ist zu den in dem zuletzt zuge-
sandten Grundsteuerbescheid oder 
Grund-Steuer-Änderungsbescheid in 
dem Feld „Raten Folgejahr“ angege-
benen Fälligkeitszeitpunkt zu entrich-
ten oder, wenn ein Antrag auf jährli-
che Zahlung gestellt wurde, zum 01. 
Juli 2017 zu zahlen. 
Künftig eintretende Änderungen in 
der Steuerhöhe werden einzelnen 
Steuerschuldnern oder deren Ver-
tretern jeweils durch Grundsteuer-
Änderungsbescheide mitgeteilt. Der 
zuletzt erteilte Grundsteuerbescheid 
kann vom Grundstückseigentümer 
oder seinem Vertreter bzw. Zustell-
bevollmächtigten bei der Gemeinde 
Gottenheim, Steueramt, Frau Weber, 
Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim, ein-
gesehen werden.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen die durch diese öffentliche 
Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann gemäß §§ 68 – 70 
der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 21.01.1960 (BGBl. I, Seite 17) 

innerhalb eines Monats Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Rechnungsamt – Steueramt- 
der Gemeinde Gottenheim, Hauptstr. 
25, 79288 Gottenheim, schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erklären. 
Der Widerspruch kann auch beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, ein-
gelegt werden. Bei schriftlicher Einle-
gung ist die Frist nur gewahrt, wenn 
die Rechtsbehelfsschrift vor Ablauf 
der Frist bei der Gemeinde Gotten-
heim eingegangen ist. 
Der Widerspruch hat keine aufschie-
bende Wirkung, d.h. die Erhebung 
der festgesetzten Grundsteuer wird 
dadurch nicht aufgehalten.
Gottenheim, den 13. Januar 2017
Christian Riesterer 
Bürgermeister

Impressum:
Amtsblatt der Gemeinde 
Gottenheim
Herausgeber Bürgermeisteramt 
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für den Inseratenteil: Anton Stähle, 
Primo-Verlagsdruck, Meßkircher 
Str. 45, 78333 Stockach-Hindel-
wangen,
Tel. 07771 9317-0, 
Fax: 07771 9317-40
E-Mail: info@primo-stockach.de 
Homepage:
www.primo-stockach.de
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Hundesteuer für 2017 
Die Hundesteuerbescheide für das 
Jahr 2017 werden derzeit zugestelt. 
Neue Hundesteuermarken werden 
keine ausgegeben.
Bitte prüfen Sie Ihren Hundesteuerbe-
scheid. Bei Unstimmigkeiten setzen 
Sie sich bitte umgehend mit der Ge-
meinde Gottenheim, Frau Weber, Tel. 
9811-16 oder per e-mail ch.weber@
gottenheim.de in Verbindung. 
Hundebesitzer, die ihren über drei 
Monate alten Hund noch nicht ange-
meldet haben, werden gebeten, nach 
§ 10 Hundesteuersatzung die Hunde-
haltung der Gemeinde Gottenheim 
innerhalb eines Monats anzumelden. 
Die Steuerschuld für das Jahr 2017 
entsteht am 1. Januar für jeden an 
diesem Tag im Gemeindegebiet 
gehaltenen über drei Monate alten 
Hund. Wird ein Hund erst nach die-
sem Zeitpunkt drei Monate alt oder 
beginnt die Hundehaltung eines 
über drei Monate alten Hundes erst 
nach dem 1. Januar, so beginnt die 
Steuerpflicht am 1. Tag des auf den 
Beginn des Haltens folgenden Kalen-
dermonats. Auch die Beendigung ei-
ner Hundehaltung ist innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. 
Die Hundesteuer beträgt für den Erst-
hund 60 € und für den zweiten und 
jeden weiteren Hund 120 €.
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt nach § 12 
der Hundesteuersatzung, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig den Anzei-
gepflichten nach §§ 10 oder 11 zuwi-
derhandelt.
Fälligkeit
Die Hundesteuer für das Jahr 2017 
ist zur Zahlung am 16.02.2017 fällig. 
Soweit der Gemeindekasse eine Ab-
buchungsermächtigung erteilt wurde, 
wird der Steuerbetrag zum Fälligkeit-
stermin abgebucht.
Steueramt/Gemeindekasse

Schulungsver-
anstaltung zum 

kontrollierten Flämmen der 
Rebböschungen 
Die Landschaftserhaltungsverbän-
de der Landkreise Breisgau Hoch-
schwarzwald und Emmendingen 
bieten für Grundstücksbewirtschafter 
im Kaiserstuhl und der Emmendinger 
Vorbergzone (Breisgau) eine Fortbil-
dung zum kontrollierten Feuereinsatz 
auf Rebböschungen an. Der Besuch 

einer theoretischen Unterrichtsein-
heit sowie ein praktischer Tag zur 
Umsetzung des Feuereinsatzes sind 
Voraussetzung zur Erlangung einer 
neuen Lizenz zum Feuereinsatz auf 
Böschungen. Alte Lizenzen für den 
Feuereinsatz bestehen weiterhin.
Der theoretische Schulungsteil zum 
Feuereinsatz findet am Montag, den 
16. Januar um 19:30 Uhr im land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum 
Hochburg, Emmendingen im Raum 
001 statt.
Der Praxistag wird im Januar/Februar 
2016 im Kaiserstuhl oder in der Breis-
gauer Vorbergzone durchgeführt, die 
genauen Termine werden kurzfris-
tig bekannt gegeben. Die Schulung 
ist auf maximal 25 Teilnehmer be-
schränkt und eine vorherige Anmel-
dung ist notwendig. Der Kurs ist kos-
tenlos.
Wir bitten nach Möglichkeit um eine 
Anmeldung per E-Mail. Für die An-
meldung wird der Name, Vorname, 
die vollständige Adresse, das Ge-
burtsdatum und eine E-Mail-Adresse 
benötigt. Eine E-Mail-Adresse ist für 
den Praxistag zwingend notwendig, 
da die Feuereinsätze in der Regel 
nicht mehrere Tage im Voraus plan-
bar sind und wir Sie deshalb kurzfris-
tig erreichen können müssen.
Die Anmeldungen werden beim 
Landschaftserhaltungsverband Land- 
kreis Emmendingen e.V. (Herr Page, 
Telefon 07641-451-9183, Fax: 07641-
451-9144, e-mail: h.page@landreis- 
emmendingen.de) entgegengenom-
men.

Vom Kunden zum Fan – 
Soziale Medien für Einsteiger 
Informationsveranstaltung
für Unternehmen 
„Vom Kunden zum Fan – Soziale 
Medien für Einsteiger“, so der Titel 
einer Informationsveranstaltung für 
Unternehmen am 9. Februar 2017 
im Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald in Freiburg. Dabei gibt 
es einen Überblick über die ver-
schiedenen Kommunikationskanäle 
und die wichtigsten Erfolgsfaktoren 
bei der Marken- und Imagebildung 
mit sozialen Medien. Zudem erhal-
ten die Teilnehmer Tipps, wie sie ihr 
Produkt oder ihre Dienstleistung zum 
Kunden bringen. Darüber hinaus be-
steht die Gelegenheit Fragen zu stel-
len, Erfahrungen auszutauschen und 
Handlungsempfehlungen zu erhalten. 

Die Informationsveranstaltung richtet 
sich insbesondere an kleine Firmen 
aus dem Landkreis. 
Weitere Informationen zur Veran-
staltung und Anmeldung erhalten 
Interessierte auf der Homepage des 
Landratsamtes www.breisgau-hoch-
schwarzwald.de im Bereich Wirt-
schaft unter „Veranstaltungen und 
Termine“ oder direkt bei der Struk-
tur- und Wirtschaftsförderung des 
Landkreises, telefonisch unter 0761 
2187-5318 oder per E-Mail an and-
rea.hennenberger@lkbh.de. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Anmelde-
schluss ist der 5. Februar 2017. 

Aktuelles aus dem Gemein-
derat vom 17.11.2016 
Bekanntgabe der Beschlüsse 
der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 22.09.2016 und 
20.10.2016.
In der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 22.09.2016 hatte der 
Gemeinderat beschlossen, die Verwal-
tung unter Vorgabe von in diesem Zu-
sammenhang zu berücksichtigenden 
Bedingungen mit dem Abschluss ei-
nes Kaufvertrags mit der Fa. MK Märk-
te GmbH für die Grundstücke Flst.Nrn 
4044/1 und 4016 zu beauftragen. 
In der Gemeinderatssitzung vom 
20.10.2016 wurde beschlossen dem 
Kauf von Teilflächen der Grundstü-
cke Flst.Nrn 3396, 3394, 3393, 3392, 
3391, die im Bereich der geplanten 
Erweiterung „Nägelsee“ liegen, zuzu-
stimmen.
Beratung und Beschlussfassung 
über die Bestellung einer Standes-
beamtin für den Standesamtsbe-
zirk Gottenheim. 
Nach Erläuterung des Sachverhalts 
wurde Frau Anne Rohwald mit Wir-
kung vom 01.12.2016 zur Standes-
beamtin für den Standesamtsbezirk 
Gottenheim bestellt. 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Anpassung des Umsatz-
steueranteils bezüglich der jährli-
chen Zuschüsse der kommunalen 
Gesellschafter der Naturgarten 
Kaiserstuhl GmbH. 
Die Gemeinde Gottenheim ist neben 
anderen Gemeinden Gesellschafter 
der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH 
(NGK) und diese leisten zur Finanzie-
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rung der Geschäftstätigkeit der Na-
turgarten Kaiserstuhl GmbH jeweils 
einen jährlichen Beitrag. Nachdem 
zunächst umstritten war, ob und in 
welcher Höhe diese Beiträge umsatz-
steuerpflichtig sind, ist man nun zum 
Ergebnis gekommen, dass von einer 
Umsatzsteuerpflicht von 50% der Bei-
träge auszugehen ist. Zur Umsetzung 
dieser getroffenen Feststellung wur-
de von der Naturgarten Kaiserstuhl 
GmbH eine Vereinbarung zum Ab-
schluss vorgelegt. 
Vom Gemeinderat wurde folgendes 
beschlossen:
Die Gemeinde Gottenheim wird mit der 
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (NGK) 
eine schriftliche Vereinbarung nach 
Maßgabe des vorgelegten Musters da-
hingehend abschließen, dass sie zur 
Sicherung der Liquidität der NGK ab 
dem 01.01.2017 einen jährlichen Bei-
trag gemäß den Bestimmungen des § 
5 der Satzung der NGK, insbesondere 
dem in § 5 Abs. 4 der Satzung veran-
kerten Finanzierungsschlüssel, zuzüg-
lich der auf die Hälfte der Zuschüsse 
entfallenden gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer/ Umsatzsteuer, die 
derzeit 19% beträgt, an die NGK ent-
richtet, unter dem Vorbehalt, dass die 
anderen kommunalen Gesellschafter 
gleichlautende Vereinbarungen mit 
der NGK treffen. Diese vertragliche 
Regelung soll an die Stelle der Verein-
barung vom 23.07.2015 treten. 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Lieferung und Montage 
einer neuen Schließ-anlage im Rat-
haus und in der Bürgerscheune.
Um ein einheitliches Schließsystem 
für das Rathaus und die Bürgerscheu-
ne zu erhalten und gebäudeintern die 
Zugangsmöglichkeiten zu den einzel-
nen Räumen besser steuern zu kön-
nen soll eine Schließanlage für diese 
Gebäude beschafft werden. 
Vom Gemeinderat wurde beschlos-
sen der Lieferung und Montage einer 
neuen Schließanlage im Rathaus und 
in der Bürgerscheune durch die Fa. 
Beschläge Koch zu dem angebote-
nen Preis mit der Option zuzustim-
men, dass der Haupteingang des 
Rathauses mit einem durch Chip be-
dienbaren Schließsystem versehen 
werden soll, wenn die dafür entste-
henden Mehrkosten in einem gewis-
sen Rahmen bleiben. 
Bauantrag zur Anhebung und zur 
energetischen Sanierung von Dach-
flächen bei dem in der Waltershofer 
Str. 12 vorhandenen Gebäude.  
Nach Erläuterung und Beratung wur-
de diesem Bauantrag unter Befreiung 

von den Festsetzungen in Ziffer 2.1.1 
(Dachneigung) der örtlichen Bauvor-
schriften sowie der diesbezüglichen 
Festsetzungen im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans „Ortsbe-
bauungsplan Unterdorf“ das Einver-
nehmen erteilt. 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Festlegung der Modalitä-
ten für den Erwerb von im Bereich 
der 7. Flächennutzungsplanän-
derung liegenden Grundstücken 
durch die Gemeinde.
Derzeit wird ein Aufstellungsver-
fahren zur 7. punktuellen Änderung 
des Flächennutzungsplans des Ge-
meindeverwaltungsverbands Kaiser-
stuhl-Tuniberg durchgeführt, die den 
Bereich nördlich der bereits beste-
henden Gewerbeflächen bis hin zur 
B 31 West betrifft. Um diese Flächen 
entsprechend der vorgesehenen 
Nutzung Interessenten zur Verfü-
gung stellen zu können ist ein Erwerb 
durch die Gemeinde sinnvoll. 
Vom Gemeinderat wurde dazu fol-
gendes beschlossen: 
Der Kaufpreis für den Erwerb von 
Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich der derzeit im Aufstellungsver-
fahren befindlichen 7. punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplan 
liegen, wird auf 40,-- €/qm festgelegt, 
wobei 10,-- €/qm sofort und 30,-- €/qm 
bei Vorliegen eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans bzw. nach Ablauf 
von 10 Jahren zur Auszahlung kom-
men sollen. Die Verwaltung wird be-
auftragt die entsprechenden Grund-
stücksverhandlungen zu führen und 
die anstehenden Grundstückskäufe 
dann jeweils dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorzulegen.
Zustimmung zur Annahme von 
im Oktober 2016 eingegangenen 
Spenden.
Entsprechend der am 15.01.2007 
vom Gemeinderat beschlossenen 
Vorgehensweise bei Spenden an 
Kommunen, müssen dem Gemein-
derat eingehende Spenden über 
100 € in der nächsten dem Eingang 
folgenden öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. Bürgermeister 
Riesterer erläuterte die im Monat Ok-
tober in einem Umfang von 350,-- € 
eingegangenen Spenden im Detail 
und bedankte sich in diesem Zusam-
menhang bei den Spendern für ihre 
Spende.
Daraufhin wurde vom Gemeinderat 
beschlossen die aus einer Anlage zur 
Beratungsvorlag ersichtlichen Spen-
den über 350,-- € anzunehmen.

Verschiedenes und Informationen 
der Verwaltung. 
Bürgermeister Riesterer informierte 
über folgendes: 
- Anhand von Fotografien über die 

zum Volkstrauertag erfolgte Fertig-
stellung des Ehrenmals (Krieger-
denkmals) vor der Kirche und über 
den davor gegebenen Fortgang der 
Arbeiten. Der Verwaltungsmitarbei-
ter, Herr Schupp erklärte ergän-
zend, dass der Sockel des Ehren-
mals zu einem späteren Zeitpunkt 
noch saniert wird.

- Über die im Zusammenhang mit 
dem Planfeststellungsverfahren zur 
Breisgau-S-Bahn im Eingangsbe-
reich des Rathauses ausgelegten 
Unterlagen, die 11 Ordner umfas-
sen, und die  am 28.11.2016 für die 
Anlieger im Bereich des Bahnhofs 
erfolgende, außerhalb des  Verfah-
rens liegende Informationsveran-
staltung, wozu auch Vertreter des 
Ingenieurbüros  Rothenhöfer anwe-
send sein werden.

- Über die Fertigstellung des Rad-
wegs nach Bötzingen und die noch 
erfolgende Herstellung des Rad-
wegs in die March. 

- Über den am 11.12.2016 stattfin-
denden Weihnachtsmarkt. 

- Über die bei den für 2017 festge-
legten Terminen des Gemeinderats 
gegebene Verschiebung von zwei 
Terminen.

Vom Verwaltungsmitarbeiter, Herrn 
Schupp, wird folgendes angespro-
chen: 
- anhand von Plänen, dass die Schul-

straße wegen Arbeiten an einem 
Hausanschluss für ca. 1 Woche ge-
sperrt wird und dass bei der Straße 
„Im Schulacker“ eine halbseitige 
Sperrung  gegeben sein wird.

- dass aus Verkehrssicherungsgrün-
den vorgeschlagen wird gegenüber 
der Einmündung der  Rainstraße in 
die Waltershoferstraße einen tau- 
und frostfreien Verkehrsspiegel 
zu installieren, was allerdings mit 
Kosten in Höhe von 1.200,-- € bis 
1.300,-- € verbunden wäre. 
Herr Schupp veranschaulichte dies 
anhand von Fotografien der dort 
gegebenen  Verkehrssituation. 
Bürgermeister Riesterer führte er-
gänzend aus, dass Verkehrsspiegel 
von der unteren Verkehrsbehörde 
in der Regel abgelehnt werden, 
da die Geschwindigkeit der darauf 
wahrnehmbaren Fahrzeuge oft un-
terschätzt wird, dass aber im vor-
liegenden Fall ein Verkehrsspiegel 
aus Gründen der Verkehrssicher-
heit wichtig ist. Der Gemeinderat 
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stimmte dervorgeschlagenen Be-
schaffung und Installation des Ver-
kehrsspiegels zu. 

- dass für die vorgesehene Platzge-
staltung am „Neugraben“ aufgrund 
der zur Durchführung der Arbeiten 
erforderlichen Trockenlegung ei-
nes Teils des Bachbetts, die unter 
Einsatz von „Big Packs“ erfolgen 
soll, doch ein Wasserrechtsantrag 
erforderlich war. Dabei war von Be-
deutung, dass die „Big Packs“ bei 
Hochwasser schnell aus dem Bach-
bett entfernt werden können.  

- dass die Arbeiten zur Installation 
des Rechens, der zur Rückhaltung 
von Feststoffen in den Überlauf 
des im Bereich der Bötzinger Stra-
ße / Bahnhofstraße vorhandenen 
Entwässerungs kanals eingebaut 
werden soll, überwiegend tagsüber 
ausgeführt werden.

Beratung und Beschlussfassung 
über das Betriebsergebnis 2015 
und über den Forstbetriebsplan 
2017 (Nutzungs- und Hiebsplan) 
für den Gemeindewald.
Nach Erläuterung des Sachverhalts 
durch den Forstrevierleiter, Herrn 
Ehrler, wurde vom Gemeinderat 
beschlossen, dass das Betriebser-
gebnis 2015 für den Gemeindewald 
wie vorgelegt festgestellt und dem 
für den Gemeindewald vorgelegten 
Forstbetriebsplan 2017 (Nutzungs- 
und Hiebsplan) zugestimmt wird. 
Anträge und Anfragen aus dem Ge-
meinderat.
Aus der Mitte des Gemeinderats 
wurde angesprochen, dass sich das 
Gras des auf dem Sportgelände neu 
hergestellten Rasenspielfelds gelb 
verfärbt. Bürgermeister Riesterer er-
klärte dazu, dass dies jahreszeitlich 
bedingt normal ist und dazu auch ein 
Termin mit dem Gutachter, Herr Meh-
nert, stattgefunden hatte. Er sicherte 
aber zu, dass dies nochmals über-
prüft wird.
Beratung und Beschlussfassung 
über den Antrag der Gemeinderä-
tin Frau Lioba 
Himmelsbach auf Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat. 
Zum Antrag der Gemeinderätin, Frau 
Lioba Himmelsbach, auf Ausscheiden 
aus dem Gemeinderat wegen der 
bereits für die Dauer von 10 Jahren 
gegebenen Angehörigkeit zum Ge-
meinderat wurde vom Gemeinderat 
festgestellt, dass damit ein wichtiger 
Grund für ein Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat nach § 16 GemO vor-
liegt und dem Antrag auf Ausschei-

den aus dem Gemeinderat folglich 
stattgegeben wird. 
Beratung und Beschlussfassung 
zum Nachrücken einer Ersatzper-
son in den Gemeinderat:
a.  Feststellung zum Vorliegen mög-

licher Hinderungsgründe bei der 
in Betracht kommenden Ersatz-
person.

b.  Feststellung der in den Gemein-
derat nachrückenden Ersatzper-
son.

Zu a.: 
Nach Erläuterung des Sachverhalts 
wurde vom Gemeinderat von der 
Feststellung Kenntnis genommen, 
dass bei der von der Wählervereini-
gung „Frauenliste Gottenheim“ als 
nächste Ersatzperson für die ausge-
schiedene Gemeinderätin Lioba Him-
melsbach für das Nachrücken in den 
Gemeinderat in Betracht kommenden 
Frau Andrea Liebermann, Salzgas-
se 5, Gottenheim keine Hinderungs-
gründe nach § 29 GemO bestehen. 
Zu b.: 
Nach Darstellung des Sachverhalts 
wurde vom Gemeinderat von der 
Feststellung Kenntnis genommen, 
dass für die aus dem Gemeinderat 
ausgeschiedene Gemeinderätin Lio-
ba Himmelsbach gemäß § 31 Abs. 2 
GemO Frau Andrea Liebermann, Salz-
gasse 5, Gottenheim, die laut der Ge-
meinderatswahl vom 25.05.2014 bei 
der Wählervereinigung „Frauenliste 
Gottenheim“ nächste Ersatzperson ist, 
in den Gemeinderat nachrückt.   
Grundsätzlich wird auf die zu einzel-
nen Punkten erfolgte separate Bericht-
erstattung im Amtsblatt verwiesen.  

Aktuelles aus dem Gemein-
derat vom 16.12.2016 
Verabschiedung der aus dem Ge-
meinderat ausgeschiedenen Frau 
Himmelsbach.
Bei der Verabschiedung von Frau 
Himmelsbach aus dem Gemeinderat 
wurde von Bürgermeister Riesterer 
unter anderem angesprochen, dass 
Frau Himmelsbach von 1999 bis 2009 
sowie von 2014 bis 2016 Gemeinde-
rätin war. Er bedankte sich bei Frau 
Himmelsbach für die geleistete Arbeit 
und überreichte ihr als Dank und An-
erkennung einen Blumenstrauß so-
wie eine Ehrenurkunde. 
Verpflichtung der in den Gemein-
derat für die ausgeschiedene Ge-
meinderätin Lioba Himmelsbach 
als Ersatzperson nachgerückten 
Frau Andrea Liebermann.

Bürgermeister Riesterer führte aus, 
dass für Frau Himmelsbach Frau An-
drea Liebermann in den Gemeinderat 
nachrückt und aus diesem Grund die 
Verpflichtung von Frau Liebermann 
vorzunehmen ist. 
Daraufhin nahm Bürgermeister Ries-
terer die Verpflichtung von Frau 
Liebermann auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Amtspflichten durch 
Verlesen der folgenden Verpflich-
tungs-formel vor, die von Frau Lieber-
mann nachgesprochen wurde: 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, 
Gehorsam den Gesetzen und gewis-
senhafte Erfüllung meiner Pflichten. 
Insbesondere gelobe ich, die Rechte 
der Gemeinde gewissenhaft zu wah-
ren und ihr Wohl und das ihrer Ein-
wohner nach Kräften zu fördern.“ 
Danach bekräftigte Bürgermeister 
Riesterer die Verpflichtung von Frau 
Liebermann durch Handschlag und 
überreichte Ihr eine Verpflichtungs-
urkunde sowie ein Fassung der Ge-
meindeordnung.
Bekanntgabe der Beschlüsse der 
nichtöffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 17.11.2016.
In der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 17.11.2016 hatte 
der Gemeinderat beschlossen, dem 
Abschluss einer mit Schreiben vom 
21.09.2016 angebotenen Vereinba-
rung mit dem Landschaftserhaltungs-
verband Breisgau-Hochschwarzwald 
e.V., die die Umsetzung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
§ 15 BNatSchG betrifft, zuzustimmen. 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Stellungnahme im Rah-
men des zum Ausbau der Breis-
gau-S-Bahn eingeleiteten Planfest-
stellungsverfahrens . 
Es ist beabsichtigt die Breisgau-S-
Bahn zwischen Freiburg und Breisach 
auszubauen. Dabei sind Maßnahmen 
wie z.B. die Elektrifizierung der Stre-
cke, der Einsatz längerer Züge, die 
Flügelung der Züge im Bahnhof Got-
tenheim, Ertüchtigung der Gleise für 
höhere Geschwindigkeiten, Erneu-
erung der Signal- und Steuerungs-
technik usw. vorgesehen. 
Für Gottenheim sind damit z.B. Um- 
und Ausbaumaßnahmen im Bahnhof 
und an den Bahnübergängen, sowie 
die Schließung von Bahnübergängen 
verbunden. Unter Berücksichtigung 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 
sind dabei, sofern die Gemeinde von 
den baulichen Maßnahmen tangiert 
ist, 1/3 der dafür anfallenden Kosten 
von der Gemeinde zu tragen, wobei 
eine Bezuschussung über das Ge-
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meindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
möglich ist. 
Zum Ausbau der Breisgau-S-Bahn 
wird vom Regierungspräsidium 
Freiburg ein Planfeststellungsver-
fahren durchgeführt. Dazu haben 
die Planunterlagen in der Zeit vom 
09.11.2016 bis 08.12.2016 im Rat-
haus zur Einsichtnahme ausgelegen. 
Bis zum 22.12.2016 konnten beim 
Regierungspräsidium Freiburg Ein-
wendungen gegen die Planung er-
hoben werden. Zur Beurteilung der 
Planung und der abzuschließenden 
Kreuzungsvereinbarungen wurde das 
Ingenieurbüro Rothenhöfer, Karlsru-
he eingeschaltet. In Zusammenarbeit 
mit diesem Büro wurde im Zusam-
menhang mit dem derzeit laufenden 
Planfeststellungsverfahren eine Stel-
lungnahme zum geplanten Ausbau 
der Breisgau-S-Bahn ausgearbeitet, 
die dem Gemeinderat zur Beschluss-
fassung vorgeschlagen wurde. Diese 
beinhaltet z.B. folgende Forderungen 
bzw. Einwendungen:

Bahnhof Gottenheim
t� Zusätzliche Berücksichtigung eines 

Treppenaufgangs auf der Nordseite 
der geplanten Personenunterfüh-
rung.

t� Erneuerung der vom Gewerbege-
biet her über den Mühlbach führen-
den Brücke, die zur Ersatzerschlie-
ßung der für den am Bahnhof beim 
Hinterfalterweg zur Schließung 
vorgesehenen Bahnübergang vor-
gesehen ist, in der Form, dass sie 
auch mit Liefer- und Versorgungs-
fahrzeugen befahren werden kann 
und eine Fahrbahnbreite von 3,50 
m sowie beiderseitigen Randkap-
pen von jeweils 0,75 m aufweist. 
Ausbau des an die Brücke anschlie-
ßenden Wirtschaftswegs mit einer 
durchgängigen Fahrbahnbreite von 
3,50 m und einer Asphaltierung auf 
seiner Gesamtlänge.

t� Reduzierung des auf der Südseite 
des Bahnhofs in Gottenheim beim 
„Hinterfalterweg“ geplanten Wen-
dehammers auf einen Radius von 12 
m. Außerdem, falls erforderlich, vor-
sehen einer Fuß-/Winkelstützmauer 
bei den an den „Hinterfalterweg“ 
angrenzenden Gründstücken sowie 
Sicherstellung der Zufahrt zu den 
Grundstücken.

t� Bau einer Lärmschutzwand als ak-
tiver Schallschutz zwischen Buch-
heimer Straße und Bötzinger Stra-
ße

t� Bau von Schienenstegdämpfern 
unter der Gleisanlage im gesamten 
Bahnhofsbereich.

t� Im Zusammenhang mit dem Lärm-
schutz Hinweis auf neu errichtete 
oder geplante Gebäude, die in den 
Planfeststellungsunterlagen nicht 
berücksichtigt sind.

t� Bau der Fahrleitungsmaste auf der 
Nordseite statt auf der Südseite der 
Bahnstrecke.

t� Sicherstellung, dass die Druckwas-
serleitung, die von der Wasser-
aufbereitungsanlage zum Wasser-
hochbehälter führt, beim Bau des 
geplanten Stellwerksgebäudes nicht 
beschädigt und für künftig eventuell 
erforderliche Unterhaltungsmaß-
nahmen noch zugänglich ist.  

Bahnübergänge
t� #BIOàCFSHBOH� #VDIIFJNFS� 4USB�F – 

Notwendigkeit den geplanten Fuß-
wegbe-reich barrierefrei herzustel-
len.

t� #BIOàCFSHBOH�#ÚU[JOHFS�4USB�F – Vor-
sehen einer anderen Einmündung 
des dort geplanten Geh- und Rad-
wegs in die Bahnhofstraße.

t� #BIOàCFSHBOH� [XJTDIFO� (PUUFOIFJN�
VOE�8BTFOXFJMFS – Andere Führung 
des dort geplanten Zufahrtswegs.  

Ingenieurbauwerke
t� &OUXÊTTFSVOH – Abstimmung der 

Entwässerung mit der Gemeinde. 
/ Berücksichtigung des von der 
Gemeinde auf der Nordseite der 
Bahnlinie geplanten Entwässe-
rungskanals mit Eintragung einer 
Grunddienstbarkeit. / Eventuell 
Entwässerung der im Bahnhof ge-
planten Personenunterführung in 
diesen Kanal.

t� #BV[FJUFO� �� #BVTUSB�FO – Beweissi-
cherung für die z.B. vorübergehen-
de Inanspruchnahme von Flächen 
oder für Baumaßnahmen in unmit-
telbarer Nähe zu Privatgebäuden. / 
Abstimmung des Schienenersatz-
verkehrs mit der Gemeinde.

t� #BVMÊSN – Verständigung von Bahn 
und Gemeinde vor Beginn der Bau-
arbeiten über die geplanten Bauab-
läufe mit dem Ziel einer Reduzie-
rung des Baulärms.

t� "VTHMFJDITNB�OBINFO� �� WPSàCFS-
HFIFOEF� *OBOTQSVDIOBINF� WPO�
(SVOETUàDLFO – Einholung der Zu-
stimmung der jeweiligen Grund-
stückseigentümer

t� (SVOEFSXFSC – Einspruch gegen 
den Verkauf als auch die dingliche 
Sicherung von Teilen des Grund-
stücks Flst.Nr. 2834/10, weil dieses 
Gelände für in die Zukunft gerichte-
te städtebauliche Maßnahmen der 
Gemeinde benötigt wird. / Bei einer 
vorübergehenden Inanspruchnah-
me von Gelände der Gemeinde ist 
dieses in seinen ursprünglichen Zu-
stand zu versetzen.

t� %VSDIMÊTTF – Die Durchlässen, die 
die Bahnlinie unterqueren müssen 
ausreichend sein, um dem Hoch-
wasserschutz Rechnung zu tragen.

Vom Gemeinderat wurde beschlos-
sen, der Abgabe einer Stellungnah-
me in der Fassung, wie sie dem Ge-
meinderat vorgelegt wurde und einer 
eventuell noch erforderlichen Ergän-
zung durch die Verwaltung in eigener 
Zuständigkeit mit folgender Maßgabe 
zuzustimmen:
Die Ergänzungen, die sich aus der Be-
ratung im Gemeinderat noch ergeben 
haben, sind ebenfalls zu berücksichti-
gen (z.B. Verzicht auf eine Inanspruch-
nahme der Feuchtwiese beim Ponyhof 
zur Schotteraufbereitung, Prüfung ei-
ner anderen Technik beim Einbringen 
der Spundwand beim Bau der Perso-
nenunterführung zur Lärmverringe-
rung, Prüfung der Entwässerung der 
Personenunterführung, Prüfung einer 
sich möglicherweise ergebenden Not-
wendigkeit zur Verlegung des vom 
Eichweg entlang der Bahnlinie zum 
Mühlbach führenden Wegs). 
Geplanter Neubau eines Kinder-
gartens:
Beratung und Beschlussfassung 
über die Beauftragung eines 
Brandschutzsachver-ständigen mit 
der brandschutztechnischen Beur-
teilung und Stellungnahme sowie 
über den Abschluss eines diesbe-
züglichen Ingenieurvertrags.
Nach Erläuterung des Sachverhalts 
wurde vom Gemeinderat beschlos-
sen, dass der Brandschutzsachver-
ständige, Herr Jörg Nönninger, im 
Zusammenhang mit dem geplanten 
Neubau eines Kindergartens auf 
der Grundlage des Angebots vom 
18.11.2016 mit der Erstellung einer 
brandschutztechnischen Beurteilung 
und Stellungnahme und die Verwal-
tung mit dem Abschluss eines ent-
sprechenden Vertrags in eigener 
Zuständigkeit beauftragt wird, wobei 
folgende Maßgabe zu beachten ist:

Der Abrechnung sind analog zu 
den Fachplanern nur die tat-
sächlich erbrachten Leistungen 
zugrunde zu legen.

Beratung und Beschlussfassung 
über die Ausübung eines Options-
rechts zur Neuregelung des § 2 b 
Umsatzsteuergesetz.
Der Gesetzgeber hat die Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand in 
§ 2 Abs. 1 UStG neu geregelt. Daraus 
resultiert, dass die bisher als Betrieb 
gewerblicher Art geführten Tätigkei-
ten (Wasserversorgung, Schwimm-
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bäder, Sporthallen, ...) auch künftig 
als unternehmerische Tätigkeiten 
angesehen werden und alle hoheit-
lichen Tätigkeiten (Abwasserbeseiti-
gung) künftig als nicht unternehme-
risch eingestuft werden, was bisher 
schon so gehandhabt wurde. . 
Die Auswirkungen der neuen Rechtsla-
ge auf Tätigkeiten wie z.B. entgeltliche 
Überlassung von Sportanlagen, Feu-
erwehrkameradschaftskasse, Betrieb 
von Rechenzentren uns Schulzweck-
verbänden sind jedoch noch nicht ab-
schließend geklärt. 
Im neuen Umsatzsteuergesetz wel-
ches zum 01.01.2017 in Kraft treten 
wird, gibt es allerdings noch die Mög-
lichkeit die neue gesetzliche Rege-
lung für einen Übergangszeitraum bis 
31.12.2020 auf Antrag auszusetzen. 
Der Antrag ist von jeder Körperschaft 
separat zu stellen. 
Dieser Antrag kann jederzeit mit Wir-
kung des folgenden Kalenderjahres 
widerrufen werden. 
Ähnliches gilt für die Verpachtung 
von Jagdrechten. Auf die Jagdgenos-
senschaften findet auch die Kleinun-
ternehmerregelung des § 19 UStG 
Anwendung. Hiernach wird die Um-
satzsteuer nicht erhoben, wenn der 
Umsatz der Jagdgenossenschaft im 
Kalenderjahr 17.500 Euro nicht über-
stiegen hat. Sollte die Kleinunterneh-
merregelung nicht zur Anwendung 

kommen, so wurde auch hier in § 27 
Abs.22 UStG eine Übergangsrege-
lung geschaffen. 
Die Optionserklärung für die Jagdge-
nossenschaft muss der Jagdvorstand 
abgeben. Jagdvorstand für die Jagd-
genossenschaft Gottenheim ist der 
Gemeinderat.
Vom Gemeinderat wurden dazu fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
1. Die Gemeinde Gottenheim macht 

von der Übergangsvorschrift in § 
27 Abs. 22 UStG (Optionsrecht) 
zur Umsatzbesteuerung Gebrauch 
und erklärt dies schriftlich gegen-
über dem Finanzamt Freiburg bis 
spätestens 31.12.2016.

2. Die Jagdgenossenschaft Gotten-
heim macht ebenfalls von der 
Übergangsvorschrift in § 27 Abs. 
22 UStG (Optionsrecht) zur Um-
satzbesteuerung Gebrauch und 
erklärt dies schriftlich gegenüber 
dem Finanzamt Freiburg bis spä-
testens 31.12.2016. 

Bauanträge
8.2  Beratung und Beschlussfas-

sung über Bauanträge im 
Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans.

8.2.1  Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Carport in der 
Tunibergstr. 10 a.

Nach Erläuterung und Beratung 
wurde diesem Bauantrag unter Zu-
grundelegung der LBO und des 
BauGB sowie unter Befreiung von 
den Festsetzungen in Ziffer 2.1.1 
(Dachneigung) sowie in Ziffer 2.1.2 
(Farbgebung der Dacheindeckung) 
der örtlichen Bauvorschriften sowie 
der Festsetzung zur Dachneigung im 
zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans „Ortsbebauungsplan Oberdorf“ 
vom Gemeinderat das Einvernehmen 
erteilt.
Verschiedenes und Informationen 
der Verwaltung / Anträge und An-
fragen aus dem Gemeinderat.
Es wurde ein Film mit Luftaufnahmen 
von Gottenheim gezeigt. Anschlie-
ßend bedankte sich Bürgermeister 
Riesterer beim Gemeinderat für die 
konstruktive Arbeit und die Unterstüt-
zung im jetzt ablaufenden Jahr 2016. 
Danach bedankte sich Gemeinderat 
Hartenbach im Namen aller Gemein-
deräte für die geleistete Arbeit. 
Grundsätzlich wird auf die zu einzel-
nen Punkten erfolgte separate Be-
richterstattung im Amtsblatt verwie-
sen.

Herr Julius Band feierte bereits am
27. Dezember 2016 seinen 85. Geburtstag.
Herr Band freute sich über den Besuch von Bürgermeister 
Christian Riesterer und über das Geschenk der Gemeinde 
und die Glückwünsche, die der Bürgermeister im Namen 
der ganzen Bürgerschaft überbrachte.

Bereits am 27. Dezember blickte Frau
Rahel Kohne auf 80 Lebensjahre zurück. 
Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Hartenbach besuchte 
die Jubilarin und überbrachte neben den Glückwünschen 
der Landrätin Dorothea Störr-Ritter auch das Präsent der 
Gemeinde mit den besten Wünschen für eine gesunde 
und glückliche Zukunft. 
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Vielen Dank für Ihre
Unterstützung in 2016 
wie schnell doch ein Jahr vorüber-
geht. 2016 gab es wieder viele hel-
fende Hände, die den Helferkreis 
Gottenheim in seiner Arbeit mit Spen-
den und mit aktivem Engagement un-
terstützt haben. 
Neben den Helferinnen und Hel-
fer, die die Wohnungen eingerich-
tet, Sprachunterricht gegeben, den 
Weihnachtsmarkstand organisiert 
und die in Gottenheim lebenden 
Flüchtlinge begleitet haben, gilt unser 
Dank auch der Gemeindeverwaltung 
und besonders den Gottenheimerin-
nen und Gottenheimer, die mit Sach- 
und Geldspenden aber auch mit Ihrer 
offenen Haltung bei der Integration 
von Flüchtlinge behilflich waren. 

Recht herzlichen Dank für Ihre Arbeit 
und Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen ein gesundes 
und friedvolles neues Jahr. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie uns auch 
2017 unterstützen würden.
Ihr Helferkreis Gottenheim 
Jungen-Fahrräder gesucht 
für einen 11- und einen 12-jährigen 
Jungen werden je ein Fahrrad ge-
sucht. Wichtig ist, dass diese Räder 
verkehrssicher sein müssen (z.B. funk-
tionierende Bremsen und Lichtanlage 
sowie ausreichendes Reifenprofil).   
Wenn Sie ein Jugendfahrrad abge-
ben wollen, dürfen Sie sich gerne bei 
Stephanie Herzig melden: 
Tel. 5611 oder Mail:
stephanie.herzig@gmx.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Einladung zur öffentlichen 
Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinde-
ratssitzung findet am 
Donnerstag, 26. Januar 2017, 
um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses statt. 
Die Tagesordnung wird im nächs-
ten Mitteilungsblatt bekannt gege-
ben.
Außerdem ist die Tagesordnung 
der Sitzung ab Donnerstag, 19. Ja-
nuar 2017 auf unserer Homepage 
unter www.gottenheim.de einge-
stellt und im Schaukasten vor dem 
Rathaus ausgehängt. 
Die Bürgerschaft ist zur Sitzung 
herzlich eingeladen. 
Christian Riesterer 
Bürgermeister

Einladung zur Generalver-
sammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Gottenheim 
Am Freitag, den 13. Januar 2017, um 
20.00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus 
die Generalversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr Gottenheim statt. 
Die gesamte Einwohnerschaft Gotten-
heims ist recht herzlich eingeladen!  
Folgende Tagesordnung ist vorgese-
hen:
1. Begrüßung durch den Komman-

danten

2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Bericht des Kassenverwalters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung
6. Tätigkeitsbericht des Komman-

danten
7. Bericht des Ausbildungsleiters
8. Bericht der Jugendfeuerwehr
9. Ehrungen und Beförderungen
10. Ansprachen der Gäste
11. Verschiedenes / Vorschau 2017
12. Wünsche und Anträge   
Die Freiwillige Feuerwehr Gottenheim 
würde sich freuen, Sie an diesem 
Abend bei uns begrüßen zu dürfen. 
Clemens Maurer 
Kommandant

Am
 Montag, 16. Januar 2017,

19.00 Uhr
findet eine gemeinsame Probe statt. 

Um pünktliches und vollzähliges 
Erscheinen wird gebeten. 

Clemens Maurer, Kommandant 

Pfarrbüro Kirchstraße 10
 79288 Gottenheim
Tel. 07665 94768-10 – 
Fax 07665 94768-19 –
E-Mail: pfarrbuero.gottenheim@
kath-MarGot.de
Homepage: www.kath-MarGot.de 
Bürozeiten:  Dienstag 14-17 Uhr 

Gottesdienste in der Seelsorgeein-
heit March-Gottenheim:
Freitag, 13.01.2017
09:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmel-
fahrt:  Eucharistiefeier (Hi) 
19:00 Uhr Gottenheim, St. Stephan: 
Eucharistiefeier - Seelenamt für Wil-
helm Hagios (Kl)
Samstag, 14.01.2017
Vorabendmesse zum 2. Sonntag im 
Jahreskreis:

18:30 Uhr Hugstetten,
St. Gallus:  Eucharistiefeier (Kl) 
18:30 Uhr Umkirch, Mariä Himmel-
fahrt:  Eucharistiefeier (St)
Sonntag, 15.01.2017 – 
2. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Holzhausen,
St. Pankratius:  Eucharistiefeier (Hi) 
10:45 Uhr Bötzingen,
St. Laurentius:  Eucharistiefeier (Ha) 
geänderte Uhrzeit
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10:45 Uhr Gottenheim, St. Stephan: 
Eucharistiefeier (St)
geänderte Uhrzeit
10:45 Uhr Hugstetten, St. Gallus: 
Eucharistiefeier (Kl)
geänderte Uhrzeit
14:00 Uhr  Hugstetten, St. Gallus:
Rosenkranz
Montag, 16.01.2017
19:00 Uhr Neuershausen, St. Vin-
centius:  Eucharistiefeier (St) 
Dienstag, 17.01.2017
09:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmel-
fahrt:  Andacht 
18:00 Uhr Bötzingen, St. Laurenti-
us:  Rosenkranz 
18:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus: 
Rosenkranz für den Frieden in der 
Welt und die Anliegen unserer Seel-
sorgeeinheit
18:30 Uhr Bötzingen, St. Laurenti-
us:  Eucharistiefeier (Kl) 
19:00 Uhr Holzhausen, St. Pankrati-
us:  Eucharistiefeier (Ha) 
19:30 Uhr Bibelgesprächsabend „Bi-
bel teilen - Glauben teilen“ bei Pfr. 
Paul Rudigier, Rheinstraße 7, Buch-
heim
Mittwoch, 18.01.2017
08:30 Uhr Gottenheim, Gemeinde-
haus:  Rosenkranz 
09:00 Uhr Gottenheim, Gemeinde-
haus:  Eucharistiefeier (Hi) 
19:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus: 
Eucharistiefeier (Kl) 
Donnerstag, 19.01.2017
16:00 Uhr Hugstetten, Pflegeheim: 
Ökumenischer Gottesdienst (Thiel) 
19:00 Uhr Buchheim, St. Georg:  Eu-
charistiefeier (Ru) 
20:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmel-
fahrt:  Eucharistiefeier „Spirituelle 
Tankstelle“ anschließend Anbetung 
und Nachtgebet (bis ca. 21.15 Uhr) (St) 
Freitag, 20.01.2017
09:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmel-
fahrt:  Eucharistiefeier (Hi) 
19:00 Uhr Gottenheim, St. Ste-
phan:  Eucharistiefeier - See-
lenamt für Rudolf Kasztori und 
Bernhard Heinrich Ambs (St) 
Wir beten für Anton Selinger, Anna 
Schätzle und verstorbene Angehörige
Samstag, 21.01.2017
14:00 Uhr Gottenheim, St. Stephan: 
Taufe von Simon und Julian Wilbois 
(St)
Vorabendmesse zum 3. Sonntag im 
Jahreskreis:
18:30 Uhr Bötzingen, St. Laurenti-
us:  Eucharistiefeier (Kl) 

Sonntag, 22.01.2017 – 
3. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Eichstetten, St. Jakobus: 
Eucharistiefeier (Kl) 
09:00 Uhr Holzhausen, St. Pankrati-
us:  Eucharistiefeier (St) 
09:30 Uhr Neuershausen, St. Vin-
centius:  Eucharistiefeier zum Patro-
zinium, anschl. Fest in der Gemeinde-
halle (Ha) 
10:30 Uhr Hugstetten, St. Gal-
lus:  Eucharistiefeier - Firmer-
öffnungs-Gottesdienst (St) 
mit der Band Exodus 
10:30 Uhr Umkirch, Mariä Him-
melfahrt:  Eucharistiefeier (Hi) 
14:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:
Rosenkranz
Den Eucharistiefeier, Taufen und 
Trauungen der Seelsorgeeinheit 
stehen vor:
Kooperator Dr. Tobias Hack (Ha), 
Pfarrer Karlheinz Kläger (Kl), Kaplan 
Thomas Stahlberger (St), Subsidiar 
Kurt Hilberer (Hi), Pfarrer i.R. Paul 
Rudigier (Ru), Diakon Reinhard Burs 
(Bu), Diakon Bernhard König (Kö) 

Sachausschuss
Caritas der SE 
March-Gottenheim
Lebensmittel-
spenden – Dank und  
Einladung

Liebe Spenderinnen und Spender! 
Ganz Herzlichen Dank sagen wir Ih-
nen für die vielen guten Lebensmittel, 
die Sie an den Adventssonntagen in 
unseren Kirchen abgegeben haben. 
Wir konnten damit 34 Pakete packen, 
die Familien und Einzelpersonen in 
unserer Seelsorgeeinheit zu Gute 
kamen. Für sie war dies wirklich ein 
„Weihnachtsgeschenk“.
Die Rücksprache mit Frau Birgit 
Trapp, der Sozialberaterin des Cari-
tasverbandes, die schwerpunktmäßig 
mit Ratsuchenden aus unserer   Seel-
sorgeeinheit in Kontakt steht, führ-
te uns zu dem Entschluss, auch zu 
Ostern Pakete zu verteilen. Deshalb 
laden wir gleich wieder in der Fasten-
zeit ein, etwas mitzubringen. 
Für den Sachausschuss Caritas der 
Gemeinden
Rita Fürderer 

Jakobus Café am 22.01.2017
Auch in diesem Jahr laden wir Sie 
nach dem 9-Uhr-Gottesdienst am 
Sonntag, den 22.01.2017, wieder 
herzlich in das Jakobus Café ein! 

Im Pfarrsaal bieten wir Ihnen Kaffee, 
Tee, Zopf und Laugengebäck an. Ge-
nießen Sie den Vormittag mit netten 
Menschen und Gesprächen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Gemeindeteam Eichstetten 
Sprechzeiten:
Kath. Pfarrbüro:  Dienstag 14-17 Uhr 
Telefon 07665/94768-10 - 
Telefax 07665 94768-19 - 
E-Mail: pfarrbuero.gottenheim@
kath-MarGot.de
Pfarrer und Leiter der SE Karlheinz 
Kläger im Pfarrbüro March-Hug-
stetten, Engelgasse 25
Ansprechperson für Holzhausen 
und Umkirch
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/1728 – 
Telefax 07665 400528 – E-Mail: 
pfarrer.klaeger@kath-MarGot.de
Kooperator Dr. Tobias Hack
nach Vereinbarung 
Tel. 07665/1742 - 
E-mail tobias.hack@kath-MarGot.de 
Kaplan Thomas Stahlberger 
im Pfarrbüro Gottenheim, 
Kirchstraße 10
Ansprechperson für Gottenheim 
und Neuershausen
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/94768-11 –
Telefax 07665 94768-25 – E-Mail: 
kaplan.stahlberger@kath-MarGot.de
Gemeindereferent Hans Baulig 
im Pfarrbüro Hugstetten, 
Engelgasse 25
Ansprechperson für Bötzingen und 
Eichstetten
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/938278 - 
E-Mail: hans.baulig@kath-MarGot.de
Gemeindereferentin Annette 
Woschek-Ham im Pfarrbüro 
Hugstetten, Engelgasse 25
Ansprechperson für Buchheim und 
Hugstetten
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/934731 - E-Mail: 
annette.woschek-ham@kath-MarGot.de  
Diakon Reinhard Burs
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/3788 – E-Mail:
reinhard.burs@kath-MarGot.de
Diakon Bernhard König
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/3746 
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Evangelische
Kirchengemeinde
Pfarrerin i.P
 Laura Artes, 
Pfarrhaus
Tel.: 07663-9126894 
Vakanzvertretung Pfarrer 
Dr. Jobst Bösenecker 
Evangelisches Pfarramt, 
Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen 
Tel. Pfarramt 07663/1238 
FAX 07663/99728 
E-Mail ekiboetz@t-online.de 
www.ekiboetz.de
Öffnungszeiten des Pfarramts : 
Dienstag:
durchgehend von  9.00 - 15.00 Uhr 
Freitag:  9.00 - 12.00 Uhr 
2. Sonntag nach Epiphanias, 
15.01.2017
09:45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin 
Laura Artes. 
09:45 Uhr Kindergottesdienst, die 
Kinder treffen sich in der Kirche. 
Der Wochenspruch für die kom-
mende Woche steht im Johannes 
1,17
Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
Gnade und Wahrheit ist durch Jesus 
Christus geworden. 

Montag, 16.01.2017
19:50 Uhr Probe Kirchenchor 
Dienstag, 17.01.2017
14:30 Uhr Bastelkreis 
16:00 Uhr Gottesdienst im Pflege-
heim mit Pfarrerin Laura Artes 
Mittwoch, 18.01.2017
09:30 Uhr Spielgruppe 
16:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
20:00 Uhr Bläserkreis 
Donnerstag, 19.01.2017
17:30 Uhr Jungschar für Buben und 
Mädchen ab der 1. Klasse 
Bastelkreis
Wir laden alle Bötzinger und Gottenhei-
mer Frauen ein, immer Dienstags im 
Gemeindehaus mit uns zu basteln und 
nette Gespräche zu führen. Wir treffen 
uns in den Wintermonaten um 14:30 
Uhr und im Sommer um 20:00 Uhr. Wir 
freuen uns auf neue Gesichter. 
Vorankündigung
PREISEN & SPEISEN
3. Sonntag nach Epiphanias 
22. Januar 2017 
10:30 Uhr Gottesdienst preisen & 
speisen mit Kindern und Eltern, Jun-
gen und Älteren und allen, die sonst 
auch den Gottesdienst besuchen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
laden wir Sie zum gemeinsamen Mit-
tagessen.

„KAFFEEKRÄNZLE“
Am Freitag, den 27. Januar, findet 
um 19:00 Uhr wieder das alljährliche 
„Kaffeekränzle“ in der Festhalle statt. 
Die Jugendmusik Bötzingen wird uns 
an diesem Abend musikalisch un-
terhalten, ebenso freuen wir uns auf 
die alemannische Mundart von Theo 
Klaus aus Bischoffingen. Wir laden 
alle Frauen hierzu herzliche ein. 
Der Erlös der Veranstaltung ist für 
diakonische Aufgaben in unserer Kir-
chengemeinde bestimmt. 
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Kaffee-
gedeck mit! 
Wir weisen darauf hin, dass in den 
nächsten Tagen die Frauen des 
Helferinnenteams der Ev. Kirchen-
gemeinde durch den Ort gehen, um 
Gaben für den „Krabbelsack“ zu sam-
meln.
Termine für Taufen, Trauungen 
und Ehejubiläen sprechen Sie bit-
te rechtzeitig mit dem Pfarrbüro ab. 
Tauftermine können nach vorheriger 
Absprache für viele Sonntagsgottes-
dienste in der Gemeinde verabredet 
werden. Es ist auch möglich, dass 
kleine Kinder, deren Eltern die Tau-
fe erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möchten, im Gottesdienst gesegnet 
werden. Bei Trauerfällen setzen Sie 
sich bitte ebenfalls mit der Pfarrerin 
in Verbindung.

Der Förderverein der Grundschu-
le Gottenheim startet das Neue 
Jahr mit einem Elternvortrag. Er 
greift, in Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat, einen sehr aktuellen 
Themenwunsch vieler Eltern auf: 

Gewaltprävention
Mittwoch, 25. Jannuar 2017, 20:00 
Uhr im Gemeindehaus St. Stephan 
Eine Inforamtionsveranstaltung für 
Eltern, Großeltern, Erzieher/innen, 
Betreuuer/innen, Lehrer/innen und 
weitere Interessierte Menschen, die 

wissen möchten, worauf sie und die 
Kinder achten können um Gefahren-
situationen zu vermeiden, bzw. wie 
sich die Kinder verhalten sollen.
Themen sind: 
- Erkennen und Vermeiden von Ge-

fahrensituationen
- Distanz herstellen und konkret Hilfe 

anfordern
- Wann rufe ich die Polizei über Notruf 
- Rechtliche Hinweise, Notwehr, Ein-

satz von Pfefferspray
- Sicherheitshinweise für Ihr Kind und 

Ihr Alltag 
In Kooperation mit der Polizei Baden-
Würtemberg und dem Karate Team 
Wiesler/ Pro Kid 

Referneten sind:
- Frank Stratz, Polizeihauptkommisar 
- Jochen Wiesler, Präventionstrainer 
Der Eintritt ist frei, Spenden zuguns-
ten der Grundschüler Gottenheim 
erwünscht. Veranstaltungsort ist das 
Gemeindehaus St. Stephan, Haupt-
straße 35 in Gottenheim.
Schon mal vormerken: 
Für die Grundschüler selbst bietet 
der Förderverein am 1. April diesen 
Jahres wieder den Selbstbehaup-
tungskurs an. Hier arbeitet Jochen 
Wiesler konkret mit den Kindern.
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Zum Auftakt in das Neue Jahr 2017 
lädt Sie die Musikschule im Breisgau 

herzlich zu dem 
Konzert zur Vorbereitung 

 für „Jugend musiziert“
und Musikabitur  ein. 

Am Samstag, den 14. Januar 2017 
findet um 11:00 Uhr

im Bürgerhaus March
ein besonderes Konzert

der Musikschule im Breisgau statt.
Zwei Wochen vor dem Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert Frei-
burg 2017“ haben die Teilnehmer/
innen der Musikschule im Breisgau 
Gelegenheit schon einmal vorab 
ihr Können unter Beweis zu stellen. 
Da ungefähr zeitgleich zum Wettbe-
werb auch der praktische Teil des 
Musikabiturs in Baden – Württem-
berg stattfindet, wird das Programm 
durch weitere qualitativ hochwertige 
Beiträge ergänzt. 
Zur Aufführung kommen Werke für: 
Blockflötenensemble, Klarinetten 
Duo, Klavier – Solo, Akkordeon – 
Kammermusik,Querflöte mit Klavier. 

Sie sind herzliche eingeladen dieses 
besondere Konzert zu besuchen. 
Der Eintritt ist frei. 
Mitwirkende sind Schülerinnen 
und Schüler der Klassen: 
Hartenstein (Blockflöte) Ifrim (Klari-
nette), Kobayashi (Klavier), Pevzner 
(Klavier), Thormann (Querflöte) 

Auskunft und Anmeldung für 
unsere Kurse und Seminare:
Cornelia Jaeger, Hauptstr. 11, 
Rathaus, 79268 Bötzingen
Tel.: 07663/931020
Fax: 07663/93107720 
E-Mail:
cornelia.jaeger@boetzingen.de
Internet: www.vbwboetzingen.de 
Nach den Weihnachtsferien begin-
nen folgende Kurse und Seminare:
Bötzingen:
307.430 Männerkochkurs für An-
fänger
Freitag, 13.01.2017, 18.00 - 22.00 
Uhr, 2 x, Realschule, Raum 001 
(Schulküche)

307.500 Indische vegetarische Kü-
che im Winter
Montag, 16.01.2017, 18.00 - 21.30 
Uhr, 1 x, Realschule, Raum 001 
(Schulküche)
Folgende Kurse und Seminare be-
ginnen:
Bötzingen:
307.460 Antipasti und erst Gänge 
mit Fisch
Montag, 23.01.2017, 18.30 - 21.30 
Uhr, 1 x, Realschule, Raum 001 
(Schulküche)
Outdoor:
300.300 Geführte Schneeschuh-
wanderung auf dem Feldberg
Samstag, 21.01.2017 
300.330 Langlauf Klassisch für Ein-
steiger am Feldberg
Samstag/Sonntag, 21./22.01.2017 
300.350 Snowboard- oder Skikurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene
Samstag/Sonntag, 21./22.01.2017 

Generalversammlung 2017 
Der ASV Gottenheim e.V. wünscht 
seinen Mitgliedern und deren Familie 
sowie allen Gottenheimern ein gutes 
und Neues Jahr 2017. 
Wir laden unsere Mitglieder sowie 
alle Interessierten zur Generalver-
sammlung am 
20.01.2017 um 20:00 Uhr im Landho-
tel Restaurant Zur Krone in Gotten-
heim
ein.
Tagesordnung
TOP 1   Begrüßung 
TOP 2    Totenehrung 
TOP 3    Protokoll der Generalver-

sammlung 2016 
TOP 4    Bericht der Vorstandschaft 
TOP 5    Bericht des Rechners 
TOP 6    Bericht der Kassenprüfer 
TOP 7    Ehrungen 
TOP 8   Entlastung der Vorstand-

schaft
TOP 9    Wahl des Wahlleiters 

TOP 10  Wahl des 1. Vorsitzenden 
TOP 11  Wahl des Schriftführers 
TOP 12  Wahl des Gewässerwarts 
TOP 13  Wahl der Beisitzer 
TOP 14  Wahl der Kassenprüfer 
TOP 15   Verschiedenes, Anträge 

und Wünsche 
Die Vorstandschaft des ASV Gotten-
heim e.V. 
1. Vorstand Jürgen Steiner 

Badischer Landwirtschaftl. 
Hauptverband e.V. (BLHV) 
Fachseminar
für Pensionspferdehalter
Dienstag, 24. Januar 2017, 
14.00 Uhr
Hofcafe Walter, Wippertskirch 2,
79112 Freiburg-Opfingen
Pensionspferdehaltung beinhaltet 
eine Reihe von Themen, vom Um-
gang mit den Tieren und Menschen, 
über optimierte Fütterung, bis hin zu 

Sicherheits- und Versicherungsfra-
gen. Das BLHV-Bildungswerk und 
der BLHV laden Sie ein, Ihre Kennt-
nisse zu erneuern, zu vertiefen und 
Neues zu erfahren. 
Seminarthemen:
Betriebswirtschaftliche Berechnun-
gen, Tiergesundheit, Verträge mit 
Einsteller, Pferdekauf- und Verkaufs-
verträge, Umgang mit Kunden, Wei-
deführung, sichere Zäune, Pachtthe-
men  
Anmeldung erwünscht unter: 
BLHV Tel. 0761/27133-206 
Teilnehmergebühr:
für BLHV-Mitglieder kostenlos 
Nichtmitglieder: 30 Euro  
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Die Firma Bio Wäscheservice, Nä-
gelseestr. 21 aus Gottenheim spon-
sert mit einer 6m Werbebande, ei-
nem Werbeschild sowie mit einer 
Seite in unserer Stadionzeitschrift 
Fußball in Gottenheim (FiGo).

EJF� OFVF� #BOEF� TPXJF� EBT� OFVF� 8FSCFTDIJME� EFS�

'JSNB� #JP�8ÊTDIFTFSWJDF� /ÊHFMTFFTUS�� ��� JO� ������

(PUUFOIFJN�

Hierfür möchten wir uns bei Herrn 
Alexander Winter recht herzlich be-
danken.
Die Firma Bio Wäscheservice ist die 
richtige Lösung für Ihre Wäschepro-
bleme. Sie bietet bestmöglichen Ser-
vice biologisch gepflegter Wäsche 
mit Solarenergie. 
Unterstützen Sie unsere Sponsoren 
mit Ihren Einkäufen. 
Fühlen auch Sie sich angesprochen, 
so setzen Sie sich mit dem Förder-
verein in Verbindung. 
Kontaktadresse: Thomas Zimmer-
mann Tel. 016097866299 oder besu-
chen Sie uns im Internet unter www.
foerderverein-svgottenheim.de

Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

Qualifizierungskurs
Betreuerin/Betreuer
für Menschen mit Demenz
in Deutschland sind ca. 1,6 Millionen, 
meist älter Menschen, von einer De-
menzerkrankung (z.B. Alzheimer) 
betroffen. Jährlich erkranken rund 
300.000 neu daran. 
Für die Betroffenen und ihre Angehö-
rigen bedeutet dies eine enorme kör-
perliche und seelische Belastung und 
oft den Rückzug in die Isolation. 
Die Kirchliche Sozialstation Nördli-
cher Breisgau e.V. möchte hier ein 
Angebot machen das: 
t� die Pflegenden Angehörigen ent-

lastet
t� die Fähigkeiten der Betroffenen 

fördert
t� bürgerschaftlich engagierte ermu-

tigt
Wollen Sie sich in diesem Bereich en-
gagieren?
Zum Beispiel als ehrenamtliche Hel-
ferIn bei der Kirchlichen Sozialstati-
on oder bei der Bürgergemeinschaft 
Eichstetten.
Wir unterstützen Ihr Engagement 
durch einen Qualifizierungskurs: 
Betreuerin/Betreuer für Menschen 
mit Demenz“
Start: 31.01.2017
Dauer: 10 Abende jeweils Dienstag 
bis zum 04.04.2017 
Inhalte: Vermittelt werden speziel-
le Kenntnisse im Umgang mit Men-
schen mit Demenz 
Gebühr: 70,- €  
Der Kurs wird gefördert vom Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Ort: Bürgertreff im Schwanenhof, 
Hauptstraße 32-34, Eichstetten 

Veranstalter/Anmeldung:
Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V. 
07663 – 8969-200
Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V. 
 07663 - 948686

Liebe Landfrauen, 
am Montag den 16.01.2017 um 19.15 
Uhr beginnt wieder die Gymnastik in 
der Turnhalle mit Frau Tröscher. 
Lasst Euch alle fit machen im neuen 
Jahr und kommt zahlreich. 
Es grüßt alle recht herzlich 
Das Vorstandsteam 

Frohes neues Jahr 
Der SV Gottenheim wünscht allen 
ein glückliches, gesundes und er-
folgreiches Jahr 2017! Wir freuen 
uns auf viele schöne, gemeinsa-
me Erlebnisse und hoffen auf Ihre/
Eure Unterstützung. 

SVG-Jugend informiert 
Jugendgeneralversammlung

am 27. Januar 2017 um 19.00 Uhr 
in der Sportgaststätte

Hierzu sind alle Spieler, Eltern, 
Jugendtrainer und -betreuer, 
Eltern- und Spielervertreter 
sowie alle Interessierten am 
Gottenheimer Jugendfußball
 recht herzlich eingeladen. 

Wir freuen uns auf Ihre/Eure 
Teilnahme.

Die Jugendleitung. 

SERVICE RUND UM DIE UHR

Blättern Sie online
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 info@primo-stockach.de
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Die BE-Gruppe „Kultur- und Bildungszentrum
Gottenheim“ veranstaltet wieder eine 
Rückschau auf Gedenkanlässe

des vergangenenJahres 
Sonntag 15. Januar 2017 um 19 Uhr

Vortrags- und Gesprächsabend am Sonntag 
 im Vereinsheim (neben der Schule), Eintritt frei. 

Wie schon in vergangenen Jahren bietet die BE-Gruppe 
„Kultur- und Bildungszentrum Gottenheim“ eine Besin-
nung auf Ereignisse oder Persönlichkeiten, die im abge-
laufenen Jahr ein Jubiläum hatten, eine runde Zahl von 
Jahren seit einer Geburt, einer Tat, einem Tod... 
Bei der Vielzahl dessen, was sich jedes Jahr ereignet, 
kann eine Auswahl nur subjektiv sein. 
Allen Daten hängen auch strittige Fragen an. Die Diskus-
sion ist für alle offen. Außerdem ist es willkommen, wenn 
Teilnehmer eigene Kandidaten vorstellen. Die Frage ist 
gestellt: Wer soll es wert sein, bedacht zu werden? 
Programm:
drei Ereignisse 
1.  1516 Baubeginn der Fuggerei in Augsburg, älteste So-

zialsiedlung Europas 
2.  1816 Das Jahr ohne Sommer, wie kam es zur Klimaka-

tastrophe?
3.  1916 Schlacht bei Verdun, 700000Tote und bis heute 

sichtbare Landschaftszerstörung 
fünf Personen 
(Geburtstage und Todestage) 
1.  Geb. 1316 Karl IV., Kaiser in Prag zwischen Pest und 

Modernisierung
2.  Tod. 1716 Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosoph und 

Universalist der frühen Aufklärung 

3.  Geb. Ernst Litfaß, der mit den Säulen! 
4.  Tod. Yuan Shikai, 83 Tage Kaiser von China 
5.  Tod. Heinrich Hansjakob, zwischen Kulturkampf und 

Weinbau
Einige Ereignisse und Personen, sollen kurz vorgestellt 
werden:
1016 urkundliche Ersterwähnung Malterdingens, Urkunde 
gefälscht?
1216 Johann Ohneland gestorben 
1316 Jacques Duèze wird Johannes XXII, Papst in Avig-
non
1516 Conrad Gesner, Schweizer Naturforscher, gestor-
ben
1616 Shakespeare und Cervantes gestorben, Andreas 
Gryphius geboren 
1716 Prinz Eugen siegt bei Peterwardein über die Türken 
1716 Das Bernsteinzimmer kommt nach St. Petersburg 
1766 Johann Maria Farina produziert Kölnisch Wasser 
1816 Arthur de Gobineau geboren, Rassist, Wegbereiter 
des Nazirassismus, aber kein Antisemit 
1816 Gustav Freytag, Carl Zeiss und Werner von Siemens 
geboren
1816 Unabhängigkeit Argentiniens 
1916 Yehudi Menuhin, François Mitterand, Claude E. 
Shannon, Elisabeth Noelle-Neumann geboren 
1916 Richard Dedekind, Ernst Mach, Franz Marc, Raspu-
tin und die Zitronenjette gestorben. 
Wer und was noch?
Die Themen bieten viel Anlass zu Diskussionen. Sie sind 
eingeladen, daran nach Belieben teilzunehmen oder auch 
nur zuzuhören.
Ich freue mich, Sie am 15. Januar zu begrüßen. 
J.W. Bammert 

Einladung zum Nachmittag der „Offenen 
Tür“ an der Wilhelm-August-Lay-Schule
Bötzingen am 20. Januar 2017 
Für alle Viertklässler und deren Eltern, die sich im An-
schluss an die Grundschule für eine Aufnahme in die 
Realschule oder Werkrealschule interessieren, bietet 
die Wilhelm-August-Lay-Schule Bötzingen am Freitag,
20. Januar 2017, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr einen 
Nachmittag der „Offenen Tür“ an.  Auf dem Programm 
stehen Führungen durch die Schule, die Besichtigung der 
Fachräume, Klassenzimmer und Mensa, Beratungsge-
spräche der Schulleitung für Eltern, die Vorstellung der 
Konzepte zum individuellen Lernen, viele Schüleraktionen 
zum Mitmachen sowie eine Bewirtung durch die Catering-
Arbeitsgemeinschaft. Treffpunkt zum gemeinsamen Be-
ginn um 16 Uhr ist die Aula der WAL-Schule. 
Lernen Sie unsere Schule kennen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
Gez. Bernd Friedrich, Rektor 

Theaterabend in Opfingen 
Der Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
Freiburg veranstaltet am Samstag, den 21. 01.2017 einen 
Theaterabend in der Festhalle in Opfingen.
Die Opfinger Theatergruppe wird die Zuschauer mit dem 
Lustspiel in drei Akten „Wunder, Zoff und Zunder“ von B. 
Gombold erfreuen. 
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 
19.00 Uhr. Der Eintritt kostet für Nichtmitglieder des Ver-
eins € 5,--. Wir laden hiermit die Bevölkerung recht herz-
lich ein. 
Verein ehemaliger Fachschulabsolventen Freiburg, 
beim Amt für Landwirtschaft in Breisach 


